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HPR-Mitglieder: 
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(Vorsitzende) 
 

Dr. Michael Gebel, HS Nordhausen 
 
Katrin Glaser, Uni Jena 

(Stellv. Vorsitzende) 
 
Thomas Göttlich, TMWWDG 
 
Karola Güth, FH Erfurt 

(3. Stellv. Vorsitzende) 
 
Frank Heidenwolf, DHGE 
 
Thomas Hoffmann, HS Nordhausen 

(2. Stellvertretender Vorsitzender) 
 
Ulrike Hoffmann, EAH Jena 
 
Karsten Horn, Uni Jena 
 
Martin Neldner, TU Ilmenau 
 
Kerstin Schnelle, FH Erfurt 
 
Andrea Scholz, Uni Erfurt 
 
Bernd Schreiber, FH Erfurt 
 
 
 
 
Unsere Arbeitsgruppen und An-
sprechpersonen: 
 
AG Arbeitgeberattraktivität / Tarif 
Katrin Glaser / Thomas Hoffmann 
 
AG Berufsausbildung 
Katrin Glaser / Nils Frunzke 

 
AG Bibliotheken 
Heike Budnitz 
 
AG ERP 
Karola Güth / Katrin Glaser 
 
AG Lehre 
Dr. Michael Gebel / Ulrike Hoffmann 
 
AG Microsoft 365 
Martin Neldner / Ulrike Hoffmann 
 
 
 
 
Anregungen, Hinweise und Ideen 
nehmen die Kolleg:innen gern unter 
hpr.tmwwdg@uni-erfurt.de entgegen. 
 

Wir über uns 
Was ist bzw. macht ein Hauptpersonalrat (HPR) 
 

Gemäß § 53 des Thüringer Personalvertretungsgesetzes stellt der Haupt-
personalrat die oberste Interessenvertretung der Beschäftigten im Ge-
schäftsbereich des TMWWDG dar.  
Zu den typischen Aufgaben des HPR gehört u.a. das sogenannte Stufen-
verfahren: falls bei einer Maßnahme zwischen dem örtlichen Personalrat 
und der Dienststelle keine Einigung zustande kommt, kann der Hauptper-
sonalrat im Rahmen eines Stufenverfahrens angerufen werden. Dann ver-
handelt der HPR mit dem Ministerium über die Maßnahme. Darüber hinaus 
befasst sich der HPR mit dienststellenübergreifenden Themen, die Auswir-
kungen auf Beschäftigte haben können (z.B. Einführung/Betrieb ERP-Sys-
tem, Lehrverpflichtungsverordnung, Hochschulkooperationen). Außerdem 
hat der HPR die Möglichkeit, Rahmendienstvereinbarungen zu verhandeln 
und abzuschließen. Beispielhaft sind hier die „Rahmendienstvereinbarung 
alternierende Telearbeit“ und die „Rahmendienstvereinbarung zu Einfüh-
rung und Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) 
und zugehöriger Dienste (RDV IuK)“ genannt. 
Der HPR arbeitet dabei eng mit den örtlichen Personalräten, der Haupt-
Jugend- und Auszubildendenvertretung (HJAV) sowie der Hauptschwerbe-
hindertenvertretung (HSBV) zusammen. 

Arbeitszeiterfassung für ALLE 
Ein Beitrag zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich in seinem Urteil vom 
14.05.2019 zur Arbeitszeiterfassung positioniert. Die maßgeblichen Erwä-
gungen hierzu waren zum einen, dass die Regelungen der Höchstarbeits-
zeit dem Gesundheitsschutz dienen und zum anderen, dass die Einhaltung 
dieser Höchstarbeitszeit ohne Arbeitszeitmessung (Arbeitszeiterfassung) 
nicht überprüft werden kann. Mit seinem Urteil vom 13.09.2022 hat das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) ausgeführt, dass eine allgemeine Pflicht zur 
Arbeitszeiterfassung gilt. Die Rechtsgrundlage hierfür wird im Arbeits-
schutzgesetz gesehen. Eine Verdrängung durch spezielle Vorgaben im Ar-
beitszeitgesetz kommt nicht in Betracht. Da das Arbeitsschutzgesetz für 
Beschäftigte gilt und keine wissenschaftsspezifischen Ausnahmen kennt, 
ist laut Staatsanwalt Simon Pschorr davon auszugehen, dass die Arbeits-
zeiterfassung entsprechend zu erfolgen hat. Zum „WIE?“ gibt es Spiel-
räume, die die Personalräte vor Ort ausloten sollten. 

mailto:hpr.tmwwdg@uni-erfurt.de
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214043&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214043&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/1-abr-22-21/
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Hauptschwerbehindertenvertretung 
Die neue HSBV ist am 15.03.2023 gewählt worden 
 

Als langjährige Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten Beschäf-
tigten wurde Katrin Scholz (FSU Jena) im Amt bestätigt. Folgende stellver-
tretende Personen unterstützen sie: Christina Spira (TU Ilmenau), Katha-
rina Haaß (DHGE), Tobias Wenzel (HS Schmalkalden), Frank Heidenwolf 
(DHGE), Olaf Marufke (TU Ilmenau). Erreichbar ist die Hauptschwerbehin-
dertenvertretung unter folgender E-Mail-Adresse: katrin.scholz@uni-
jena.de  

Die Hauptschwerbehindertenvertretung ist für alle Angelegenheiten zu-
ständig, die Auswirkungen auf schwerbehinderte Beschäftigte im Ge-
schäftsbereich des TMWWDG haben. Das betrifft zum Beispiel die Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention und die Einhaltung der bun-
desgesetzlichen Vorgaben des Sozialgesetzbuches IX (SGB IX). Dabei 
setzt sie sich aktiv für die Rechte und Bedürfnisse von Beschäftigten mit 
Behinderung und chronischer Erkrankung ein. Wichtige Aufgaben sind die 
Durchsetzung der Beteiligungsrechte, Stellungnahmen zu Gesetzentwür-
fen, Mitwirkung am Thüringer Maßnahmenplan, Umsetzung der Rah-
meninklusionsvereinbarung, Beratung und Unterstützung örtlicher 
Schwerbehindertenvertretungen usw. In der Zusammenarbeit mit dem 
Hauptpersonalrat vertritt sie beratend die Belange der schwerbehinderten 
Beschäftigten. Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist die aktive Mitwirkung an 
Rahmendienstvereinbarungen. 
Für Dienststellen ohne eigene Schwerbehindertenvertretung nimmt die 
Hauptschwerbehindertenvertretung zudem die örtlichen Mandate als Ver-
trauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter wahr. Das betrifft derzeit 
die Duale Hochschule Gera-Eisenach, die Material- und Prüfanstalt Wei-
mar und die Landessternwarte Tautenburg. 

Arbeitszeiterfassung vor Ort 
Regelungen für wissenschaftliches Personal 
 
Die an der Fachhochschule Erfurt geltende Dienstvereinbarung zur Ar-
beitszeiterfassung gilt u.a. auch für das wissenschaftliche Personal und 
sieht die Nutzung des Zeiterfassungssystem ZEUS® vor. 

Das System erlaubt eine standortunabhängige Online-Zeiterfassung und 
verwaltet die Erfassung konform der vor Ort geltenden Dienstvereinba-
rung. Dabei liefern webbasierte Workflows transparent Informationen und 
erledigen Standardprozesse der Datenpflege (z.B. Urlaubserfassung). 
Alle erfassten Daten werden auf Servern der Hochschule gespeichert. 
Der Mehrwert im Zusammenhang mit dem Arbeits- und Gesundheits-
schutz wurde von vielen Beschäftigten erkannt und es kann festgehalten 
werden, dass die Vorteile der Arbeitszeiterfassung durchaus als Stand-
ortvorteile für die FH Erfurt im Hinblick auf die Fachkräftegewinnung dien-
lich sind. 

Auch an anderen Einrichtungen im Geschäftsbereich wird die Arbeitszeit 
(meist nur für Kolleginnen aus Verwaltung und Technik) elektronisch er-
fasst. Das TMWWDG selbst, die MFPA und die Hochschule Schmalkal-
den nutzen „primion“. An der EAH Jena ist „Dormakaba“ im Einsatz. An 
der Hochschule Nordhausen haben auch alle akademischen Beschäftig-
ten das Recht, an der Zeiterfassung per EXCEL-Arbeitsblatt teilzuneh-
men. 
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